
BU N DESVERFASSU NGSGERI CHT

- 1 BvR 7071123 -

ln dem Verfahren
über

die Verfassungsbeschwerde

der SPIEGEL-Ver[ag Rudotf Augstein GmbH & Co. KG,

vertreten durch die Rudolf Augstein GmbH, diese vertreten durch die Geschäftsführung,

Ericusspitze I, 20457 Hamburg,

- Bevo[[mächtigte: Beiten, Burkhardt Rechtsanwattsgese[[schaft mbH,

Neuer Wat[ 7 2, 20354 Hamburg -

gegen den Beschtuss des Landgerichts Hamburg

vom 3. Mai2023 -324O102123 -

h i e r : Antrag auf Ertass einer einstweiligen Anordnung

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

den Präsidenten Harbarth,

die Richterin HärteL

und den Richter Eifert

gemäß $ 93b in Verbindung mit $ 93a BVerfGG in der Fassung der Bekanntmachung

vom 1l-. August 1993 (BGBt I S. 1473)
am 15. Juni2023 einstimmig beschtossen:

Der Beschtuss des Landgerichts Hamburg vom 3, Mai 2023
- 324 O 702/23 - vertetzt die Beschwerdeführerin in ihrem
grundrechtsgteichen Recht auf prozessuate Waffengteichheit
gemäß Artiket 3 Absatz l" in Verbindung mit Artiket 20 Absatz 3

des Grundgesetzes. Seine Wirksamkeit wird bis zu einer Ent-

scheidung über die Verfassungsbeschwerde in der Hauptsache
oder bis zu einer erneuten Entscheidung des Landgerichts,

tängstens jedoch für die Dauer von sechs Monaten ausgesetzt.
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c) Nach diesen Maßstäben vertetzt der angegriffene Beschtuss die BeschwerdefÜhrerin of- 30

fenkundig in ihrem grundrechtsgteichen Recht auf prozessuate Waffengteichheit aus Art. 3 Abs.

1 in Verbindung mit Art. Z0 Abs. 3 GG.

aa) ln zeitlicher Hinsicht ausgeführt hat das Landgericht a[[ein, weshatb es einen VerfÜ- 3L

gungsgrund nach g 935ZPO für gegeben erachtet hat. Wesha[b es darüber hinaus einen drin-

genden Fat[ im Sinne von g 937 Abs. 2 ZPO angenommen und deshatb von einer mündlichen

Verhandlung abgesehen hat, obschon eine sotche auch vor der Entscheidung über einen Antrag

auf Erlass einer einstweiligen Verfügung die Regel ist (vgt. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des

Zweiten Senats vom 13. Dezember 2016 - 2 BvR 617116 -, Rn. 12), lässt sich seiner Entscheidung

- abgesehen von der formelhaften Wendung ,,wegen Dringtichkeit" - nicht entnehmen.

Dabei kann offenbleiben, ob eine sotche Dringtichkeit - wie die Beschwerdeführerin bereits 32

in Abrede ste[[t - jedenfalts bei Einleitung des Verfahrens bestand. Erstreckt sich ein einstwei[iges

Verfügungsverfahren über mehr a[s acht Wochen zwischen Antragstetlung und Entscheidungs-

ausfertigung, steht eine solche Verfahrensweise jedenfatls in äußerungsrechttichen Ange[egen-

heiten regeLmäßig in Widerspruch zu der für das Absehen von einer mündlichen Verhandlung in

Anspruch genommenen gesteigerten Dringtichkeit. Gründe, die im vorliegenden Fa[[ eine ab-

weichende Einschätzung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. lndem das Landgericht

seit dem 28, März 2023 Zweifel bereits am Vorliegen eines Verfügungsgrundes im Sinne von

5 935 ZPO äußerte, insoweit gteich zwei Ma[- im Abstand von zudem drei Wochen - die Notwen-

digkeit sah, Hinweise zu erteilen, es drei Fristverlängerungsanträgen stattgab, insgesamt fÜnf

Schriftsätze abwartete und sowohI innerha[b seines Verfahrens mehrfach eine Woche ohne ver-

fahrensteitende Maßnahmen verstreichen [ieß, wie auch nach seiner Entscheidung noch eine

ganze Woche bis zu deren Ausfertigung verging, zeigt seine Verfahrensführung vietmehr, dass

eine unverzügLiche Entscheidung anders a[s zunächst vorgesehen nicht zeitnah ergehen musste

oder konnte. Dann aber war das Landgericht unbeschadet des ihm in $ 937 Abs. 2 ZPO eröffneten

Wertungsrahmens nach den genannten Maßstäben der prozessualen Waffengleichheit gehat-

ten, die Frage der Dringtichkeit im Laufe seines Verfahrens erneut zu überdenken und die Anbe-

raumung einer mündtichen Verhand[ung in Erwägung zu ziehen, wie die Beschwerdeführerin

dies bereits in ihrem Schriftsatz vom 21. Mär22023 angemahnt hatte, der die Pressekammer zu

ihren Hinweisen veran[asst hatte.

bb) Ungeachtet dessen wurde die Beschwerdeführerin in ihrem Recht auf prozessua[e Waf- 33

fengteichheit aber auch insoweit verletzt, ats das Landgericht seine wiederho[t geäußerten Be-

denken am Bestehen eines Verfügungsgrundes durch den im Schriftsatz des Antragstetlers vom

24, Aprit 2023 gLaubhaft gemachten ergänzenden Vortrag zu den Umständen der Mandatierung

seines ProzessbevotLmächtigten schLießtich a[s ausgeräumt betrachtete, ohne diesen Schriftsatz
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der Beschwerdeführerin vor seiner Entscheidung noch zur Kenntnis zu bringen. Weshatb es hier-

von abgesehen hat, während es zuvor stets kurze Steltungnahmefristen gesetzt hatte, und

obschon vom Eingang dieses Schriftsatzes am 24. Aprit2023 bis zur Entscheidung vom 3. Mai

2023 weitere fünf Arbeitstage vergingen, ersch[ießt sich ebensowenig.

4. Soweit die Reduzierung der Eitbedürftigkeit nach 5 935 ZPA auf die Wahrung einer durch 34

das Landgericht weder begründeten noch konkret hinterfragten fünfwöchigen ,,Regetfrist" ver-

fassungsrechttichen Zweifel.n unterliegen dürfte, bedarf dies im vorliegenden Fa[[ keiner Ent-

scheidung. Auch auf eine Prüfung der Verletzung weiterer Grundrechte kommt es angesichts des

festgeste[[ten Verstoßes gegen die prozessua[e Waffengteichheit nicht an.

5. Die Außervollzugsetzung der verfahrenswidrig zustande gekommenen Entscheidung 35

gibt dem Landgericht Hamburg Getegenheit, bei einer neuertichen Entscheidung beide Seiten

einzubeziehen und deren Vortrag zu berücksichtigen.

6. Die Entscheidung über die Auslagenerstattung für das einstweilige Anordnungsverfahren 36

fotgt aus g 34a Abs. 3 BVerfGG. Die Erstattung ist wegen des Obsiegens der Beschwerdeführerin

aus Bittigkeitsgründen geboten.

Harbarth Härtet Eifert
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